
Gefahrgut-Beauftragte
Grundkurs
Fortbildung
Schiene

Bildungswerk des 
Verkehrsgewerbes 
Baden GmbH

Mit Gefahrgut umgehen.

Unsere  
BVB-Standorte
Marie-Curie-Straße 18
68219 Mannheim
T: 0621 87 55 49 20 

Mühlenstraße 46
78050 Villingen
T: 0772 19 95 10 16

Weißerlenstraße 9
79108 Freiburg
T: 0761 70 86 4 44

Ochsenmattstraße 7-9
79618 Rheinfelden
T: 07623 74 23 0 0

Otto-Hahn-Straße 8
78224 Singen
T: 07731 83 57 03

Seminarangebote

Qualifizierungsmaßnahmen
 ∙ Brandschutzhelfer
 ∙ Evakuierungshelfer
 ∙ Gefahrgutbeauftragter
 ∙ Gefahrgutfahrerschulungen
 ∙ Sicherheitsbeauftragter
 ∙ Güterkraftverkehr
 ∙ Taxi- /Mietwagen
 ∙ Kreislaufwirtschaftsgesetz
 ∙ Ausbildung der Ausbilder (AEVO)
 ∙ Mitarbeiterführung
 ∙ Ausbildung und Weiterbildungen 
nach Berufskraftfahrer- 
Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)

Berufliche Aus- und 
Weiterbildungen
 ∙ Berufskraftfahrer
 ∙ Kraftverkehrsmeister
 ∙ Logistikmeister
 ∙ Fachwirt für Logistiksysteme
 ∙ Fachkraft für Lagerlogistik
 ∙ Fachlagerist

Führerscheinausbildung
 ∙ Gabelstapler-  
/ Kranausbildungen

 ∙ PKW B/BE
 ∙ LKW C/CE
 ∙ Bus D/DE

Interesse? 
Einfach gleich online anmelden!

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form verwendet, die weibliche Form gilt als miteingeschlossen.

info@bvbgmbh.de   www.svg-bvb.de



Gefahrgutbeauftragte
Schiene
Unternehmen, welche an der Beförderung mit dem Verkehrsträger Schiene beteiligt sind, z.B. bei Einsatz der 
rollenden Landstraße oder Übergabe von Landungsträgern in den Bahnverkehr, müssen den Schulungsnach-
weis Gefahrgutbeauftragte Person - Schiene nachweisen. 

Unser anerkannter Lehrgang vermittelt die Besonderheiten des RID.

Gefahrgutbeauftragte
Fortbildung
Die Beauftragte Person für Gefahrgut ist verpflichtet, ihren Schulungs-
nachweis vor dessen Ablauf durch das Bestehen einer Fortbildungsprü-
fung bei der IHK um weitere 5 Jahre zu verlängern.

Unser Lehrgang vermittelt die aktuellen Inhalte des Gefahrgutrechts und 
bereitet Sie auf die IHK-Fortbildungsprüfung vor.

Gefahrgutbeauftragte
Grundkurs
Unternehmen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind 
und ihnen Pflichten als Beteiligter nach der Gefahrgutverordnung Straße, 
Eisenbahn und Binnenschifffahrt oder der Gefahrgutverordnung See zu-
gewiesen sind, müssen mindesten eine Gefahrgutbeauftragte Person 
schriftlichen bestellen. 

Hierfür darf nur bestellt werden, wer für den jeweiligen Verkehrsträger 
gültige IHK-Schulungsnachweise vorlegen kann.

Alle Termine und weitere Seminare an den verschiedenen 
Standorten können Sie auf unserer Homepage einsehen und 
auch gleich online buchen: 

www.svg-bvb.de

Lerninhalte
 - Vorschriften zur Beförderung
 - gefährlicher Güter
 - Abwicklung von  

Gefahrentransporte
 - Unfälle beim  

Gefahrguttransport
 - Dokumentation gemäß GbV
 - Erstellung eines  

Gefahrgutjahresberichtes


